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Einleitung 

Planungsablauf 
Die Gesamtüberprüfung des regionalen Richtplans basiert auf dem RegioROK, welches am 
22.9.2010 und 14.12.2010 an zwei Regionalkonferenzen erarbeitet und am 22. Juni 2011 
von der Delegiertenversammlung verabschiedet wurde.  

Die Entwürfe des regionalen Richtplans wurden an zwei Kleinregionen-Konferenzen mit den 
Gemeinden in den Jahren 2013 und 2014 entwickelt. Die Anhörung der nach- und nebenge-
ordneten Planungsträger und die 1. Vorprüfung fanden 2014 statt. Insgesamt gingen rund 
500 Anträge ein. Dies zeugt von einem grossen Interesse der Gemeinden. 

Während der öffentlichen Auflage vom 24. August 2015 bis zum 30. Oktober 2015 konnten 
sich die Bevölkerung und Verbände zum Richtplaninhalt äussern. Es wurde zudem eine 
2. Vorprüfung durchgeführt. Anfang 2016 fand die Differenzbereinigung mit den Amtsleitern 
ARE, AFV und AWEL statt, und am 27. Januar 2016 beschloss der RWU-Vorstand, das 
Richtplanpaket der Delegiertenversammlung zur Zustimmung zu unterbreiten.  

Am 16. März 2016 wurde der revidiere Richtplan von der Delegiertenversammlung geneh-
migt. Um die verbleibenden Differenzen zwischen der RWU und dem Kanton zu bereinigen 
fand am 1. Juni 2016 eine weitere Differenzbereinigung mit den Amtsleitern und dem Regie-
rungsrat Markus Stocker statt. Die Richtplandokumente wurde daraufhin durch den Kanton 
hinsichtlich der offenen Differenzen angepasst und werden im Juli / August 2016 dem Regie-
rungsrat zur Festsetzung beantragt.  

Behandlung Einwendungen  
Im Rahmen der öffentlichen Auflage und der 2. Vorprüfung gingen von 41 Einwendenden 
(Kanton, 3 Regionen, 17 Gemeinden, 21 Private und Organisationen) insgesamt rund 310 
Anträge ein. 

Soweit die Anträge berücksichtigt wurden, sind sie in Form von Änderungen der Karte und 
des Textes in den regionalen Richtplan eingeflossen. Nicht eingetreten wird auf Anträge, die 
im Widerspruch zu den kantonalen Vorgaben stehen. Ebenfalls nicht eingegangen wurde auf 
Eingaben, die nicht als Anträge verstanden werden können und auf solche, die nicht den re-
gionalen Richtplan betreffen. 

Im vorliegenden Bericht wird begründet, weshalb diese Anträge nicht berücksichtigt werden. 
Die Strukturierung erfolgt gemäss den Kapiteln des regionalen Richtplans. Die Anträge wer-
den pro Thema durchnummeriert. 
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Allgemeine Anliegen 
Zwei Anträge betreffen allgemeine Anliegen. 

0 – 1 Lesbarkeit Karten 
Ein Einwender bemängelt, dass gewisse Signaturen nur schwer lesbar sind, z.B. sind die 
Fuss- und Radwege oder die kantonalen Erholungsgebiete und die Landwirtschaftsgebiete 
farblich kaum voneinander unterscheidbar. Auch bei den Leitungen ist eine bessere Unter-
scheidung wünschbar. Es sind leserfreundlichere Signaturen zu verwenden. 

Die Darstellung entspricht den Vorgaben der Baudirektion (ARE). Der RWU-Vorstand wird 
sich im Rahmen der Übergabe des regionalen Richtplans an die Baudirektion dafür einset-
zen, dass die Signaturvorgaben angepasst werden. 

0 – 2 Massnahmen Bund/Kanton 
Der Richtplantext hat sich gemäss Kanton (ARE) an die Struktur des Richtplantextes zum 
kantonalen Richtplan (Ziele/Karteneinträge/Massnahmen) zu halten. Die Massnahmen be-
treffend Bund und Kanton können hinsichtlich der Wirkung nicht als Handlungsanweisungen 
der Region gegenüber Bund und Kanton verstanden werden. Sie sind deshalb als Annah-
men zu den übergeordneten Festlegungen von Bund und Kanton zu bezeichnen und ent-
sprechend zu formulieren. 

Der Antrag wird sinngemäss umgesetzt. Es ist ein grosses Anliegen, dass mit dem regiona-
len Richtplan möglichst klare Vorgaben gemacht werden. Im Kapitel Einleitung wird darauf 
hingewiesen, dass nur die umschriebenen Wirkungen zur Region und zu den Gemeinden als 
Festlegungen gelten. Die Wirkungen zu Bund und Kanton sind als Annahmen respektive als 
Anträge der Region zur Anpassung der entsprechenden Planungen zu verstehen und bilden 
eine Voraussetzung, wenn die Umsetzung auf Stufe Region erfolgen soll. Zudem geht die 
RWU davon aus, dass sich der Kanton beim Bund für Massnahmen auf Stufe Bund einsetzt. 
Es erfolgt jedoch keine sprachliche Umformulierung der Texte. Sofern die Annahmen nicht 
eintreffen, wird die Region eine Überprüfung des regionalen Richtplans ins Auge fassen 
müssen. 
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1 Regionales Raumordnungskonzept 

1.1 – 1 Stellenwert RegioROK (Regionales Raumordnungskonzept) 
Ein Einwender beantragt, dass primär der kantonale Richtplan als strategischer Rahmen be-
zeichnet werden soll und nicht das RegioROK. Das RegioROK ist nicht rechtlich bindend und 
ist zudem mit dem kantonalen Richtplan als Planungsgrundlage weitgehend unverbunden. 

Das RegioROK wurde in einem Planungsprozess der RWU im Auftrag des Kantons und in 
Abstimmung auf das kantonale ROK in zwei Regionalkonferenzen entwickelt und am 
22. Juni 2011 von der Delegiertenversammlung beschlossen. Es bildet für die Regionalpla-
nung die konzeptionelle Basis für die Festlegungen im regionalen Richtplan. Dieser berück-
sichtigt die Vorgaben des kantonalen Richtplans. Seitens der Vorprüfung des Kantons wur-
den keine Widersprüche zu den kantonalen Vorgaben festgestellt. 

1.2 – 2 Vertiefte Darlegung zur Nutzungsdichte 
Der Kanton (ARE) beantragt, die Vision der Gesamtentwicklung im RegioROK mit einem ei-
genen Absatz zur Nutzungsdichte zu ergänzen. In diesem Absatz sollen einerseits die Dich-
testufen der Gesamtvision ausdrücklich bezüglich der Abstufung (Einwohner/Beschäftigte 
pro ha) erläutert werden. Andererseits soll dargelegt werden, welche Wirkung diese Dichte-
stufen auf die räumliche Verteilung des im RWU-Raum erwarteten Wachstums haben 
(Wachstumsräume) und welche Relevanz für die nachfolgenden Kapitel Siedlung und Ver-
kehr besteht. 

Im von der Delegiertenversammlung verabschiedeten RegioROK sind die Dichtestufen nicht 
detailliert beschrieben. Eine Präzisierung der Definition der Dichtestufen erfolgte erst später 
durch den Kanton. Im dazugehörigen Zukunftsbild, welches auch Basis für das Agglomera-
tionsprogramm 2. Generation war, und im Kapitel 2.1 (Veränderungs- und Verdichtungsstra-
tegie) ist die Verteilung des erwarteten Wachstums umfassend erläutert. Im Kapitel 2.5.3 
wird auf die Verknüpfung zu den Dichtestufen gemäss RegioROK hingewiesen. Die Abstim-
mung von Siedlung und Verkehr (gemäss Art. 8a Abs. 1 Bst. b Raumplanungsgesetz) erfolgt 
einerseits mit dem RegioROK, welches die Siedlungsentwicklung an gut mit dem öffentlichen 
Verkehr (ÖV) erschlossenen Lagen festlegt, und andererseits mit den entsprechenden Mas-
snahmen im Richtplan. 

Das Festlegen einer Nutzungsdichte ist weder auf Stufe Bund noch Kanton eine regulatori-
sche Vorgabe, sondern ist ein Umsetzungsvorschlag des Kantons. Weder in der technischen 
Richtlinie "Bauzonen" des Bundes noch im Prüfungsbericht zum kantonalen Richtplan wird 
eine Vorgabe zur Nutzungsdichte formuliert. Gemäss kantonalem Richtplan sind Nutzungs- 
und Dichtevorgaben im regionalen Richtplan zu machen (Kap. 2.2.3). Gemäss § 30 Pla-
nungs- und Baugesetz (PBG) umfasst die Dichte die bauliche Dichte sowie die Nutzung an 
sich und nicht die Nutzungsdichte. 

Die in der technischen Richtlinie "Bauzonen" des Bundes dargestellte Methode ist massge-
bend für die Zusammenarbeit zwischen Bund und den Kantonen zum Thema Bauzonen, ins-
besondere bezüglich der gesamten Grösse der Bauzonen im Kanton. Für die Verteilung der 
Bauzonen innerhalb des Kantons auf die Gemeinden spielt diese Methode keine Rolle. Mit 
der Genehmigung des kantonalen Richtplans ist die Ausscheidung an sich abgeschlossen 
und der Bund machte keinen Genehmigungsvorbehalt. Im Prüfungsbericht wird zwar er-
wähnt, dass der Kanton die Möglichkeit habe, bei der Festsetzung von regionalen Richt-
plänen direkt Anpassungen vorzunehmen, falls dies im Hinblick auf die Erfüllung der kanto-
nalen Vorgaben erforderlich ist. Ein solcher Handlungsbedarf besteht im Falle des regionalen 
Richtsplans jedoch nicht. 
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Im Rahmen der PBG-Revision im Zusammenhang mit der Kulturlandinitiative (Vorlage 
4833d) wurde die Verankerung der Nutzungsdichte angestrebt. Die Vorlage wurde vom Kan-
tonsrat  im ersten Schritt jedoch abgelehnt, und im zweiten Schritt wird ein Referendum da-
gegen erwartet. Eine Voranwendung einer umstrittenen PBG-Bestimmung ist fachlich prob-
lematisch. 

Als statistische Grösse begrüsst die RWU die Nutzungsdichte resp. die Bauzonenflächenbe-
anspruchungen gemäss der technischen Richtlinie "Bauzonen" als Hilfsinstrument, als Steu-
erungsinstrument taugt sie jedoch nicht. Für die Umsetzung auf kommunaler Stufe fehlen die 
Instrumente zur Steuerung der angestrebten Nutzungsdichte weitestgehend. Eine Steuerung 
und Kontrolle der Belegung von Wohnungen oder der Dichte von Arbeitsplätzen wäre auch 
mit einer gesetzlichen Grundlage sehr schwierig umzusetzen und würde wohl einer liberalen 
Grundhaltung widersprechen. 

1.2 – 3 Behandlung weiterer Themen 
Ein Einwender beantragt, verschiedene Ziele aus dem kantonalen Richtplan resp. zusätzli-
che Themen in den regionalen Richtplan aufzunehmen: 
• Ziel "Landschaft insgesamt erhalten und aufwerten" 
• Aussagen zum Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
• Regionale Strategie nach Handlungsräumen Kanton ausrichten 
Hingegen ist auf Aussagen zum "ausgewogeneren Verhältnis Bewohner/Arbeitsplätze" und 
zur "Eigenständigkeit und Unabhängigkeit" der RWU zu verzichten. 

Das RegioROK wird im Kapitel 1 des regionalen Richtplans lediglich auszugsweise zitiert. 
Das Kapitel 1.1 entspricht dem zusammenfassenden Kapitel "Vision für die Gesamtentwick-
lung" des von der Delegiertenversammlung am 22. Juni 2011 verabschiedeten RegioROK. In 
den Kapiteln 3. Siedlung, 4. Landschaft und Siedlungsfreiräume, 5. Verkehr – Mobilität, 
6. Öffentliche Bauten sowie 7. Ver- und Entsorgung werden die einzelnen Themenfelder ver-
tieft beleuchtet. Die Anliegen der Einwender bezüglich der Landschaft und der Natur sind da-
rin enthalten. Die Strategien nach Handlungsräumen sind in den Dichtestufen des RegioROK 
umgesetzt und verfeinert worden. 

Die Aussagen zum "ausgewogeneren Verhältnis Bewohner/Arbeitsplätze" und zur "Eigen-
ständigkeit und Unabhängigkeit" der RWU waren zentrale Aussagen der Regionalkonferen-
zen im Jahre 2010. Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der RWU bedeutet nicht, dass kei-
ne Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Kanton erfolgt. Insbesondere das Ziel des 
ausgewoge-neren Verhältnisses Bewohner/Arbeitsplätze (Region der kurzen Wege) unter-
stützt das kantonale Ziele der kurzen Pendlerwege. 

1.2 – 4 Umsetzung Vision in Massnahmen 
Ein Einwender beantragt, sichtbar zu machen, inwieweit die Visionen "Qualitäten pflegen" 
und "Stadt und Land ergänzen sich" für die Massnahmen im regionalen Richtplan hand-
lungsleitend waren. Ein Lastenausgleich zwischen den verschiedenen Handlungsräumen ist 
vorzusehen. 

Die Qualitäten der unterschiedlichen Räume der Region Winterthur und Umgebung wurden 
an den Regionalkonferenzen beraten und die entsprechenden Massnahmen umschrieben. 
Im regionalen Richtplan wurden diese im Wesentlichen mit der Strukturierung des Sied-
lungsgebietes (bauliche Dichte, Nutzungen, Handlungsbedarf) aber auch mit den Massnah-
men im Bereich Landschaft umgesetzt. 
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Der Lastenausgleich ist im RegioROK thematisiert (in Bezug auf Erholungsnutzungen). Mit 
dem neuen kantonalen Finanzausgleich erfolgte eine gesamtkantonale Regelung, die das 
Anliegen weitgehend erfüllt. Als neues Instrument des eidgenössischen Raumplanungsge-
setzes wird der Ausgleich von Planungsvorteilen in den kommenden Jahren im Kanton Zü-
rich eingeführt. Die Wirkungen sind zur Zeit jedoch noch nicht abschätzbar. 

1.3 – 5 Anpassung der Aussagen zur Siedlung 
Ein Einwender beantragt verschiedene Anpassungen zur auszugsweisen Wiedergabe des 
RegioROK: 

• Prinzipiell sind Siedlungen nicht zu erweitern, sondern zu verdichten. Gibt es trotzdem 
überzeugende Gründe für eine Erweiterung, so soll dies nur an gut mit dem ÖV er-
schlossenen Lagen möglich sein. Bei der Verdichtung sollen Aspekte des Denkmal-
schutzes sowie der Ästhetik gebührend berücksichtigt werden. 

• Im RegioROK und im regionalen Richtplan sind keine Branchen namentlich zu erwäh-
nen und zu bevorzugen. Eine Diversifikation unterschiedlicher Branchen soll die Abhän-
gigkeit der Arbeitsplätze einer einzelnen Branche vermeiden. Auf eine eigenständige 
RWU-Strategie zu den Arbeitsplätzen ist zu verzichten. 

• Umstrukturierungen von Arbeitsplatzgebieten zu Misch- oder Wohngebieten sind proba-
te Mittel, um stillgelegte oder weniger stark genutzte Gewerbegebiete aufzuwerten und 
zu beleben. Das Verhältnis zwischen Arbeitsplatzgebiet und Wohnzone einer Gemeinde 
soll bei Umstruktruierungen prinzipiell beibehalten werden. 

• Bei Neueinzonungen, Um- oder Aufzonungen soll den Gemeinden eine Mehr-
wertabschöpfung ermöglicht werden. Dadurch kann der Infrastrukturausbau, beispiels-
weise bei der Erschliessung durch öffentliche Verkehrsmittel, refinanziert werden. 

• Leerstehende Gewerbeflächen sind zur Zwischennutzung vorübergehend Klein- und 
Jungunternehmen zu günstigen Konditionen zur Verfügung zu stellen. 

 

Das RegioROK wurde am 22. Juni 2011 durch die Delegiertenversammlung verabschiedet. 
Anpassungen an diesem RegioROK sind im Rahmen des Richtplanprozesses nicht oppor-
tun. Der RWU-Vorstand beurteilt die Anliegen wie folgt: 

• Aufgrund des begrenzten Siedlungsraums und der strikten Handhabung des Kantons für 
Neueinzonungen (Kapazitätsnachweis, Lagegunst) steht die innere Verdichtung tat-
sächlich im Vordergrund. 

• Die Strategie zu den Arbeitsplatzgebieten ist ein wichtiges Thema der Region. Um ein 
klares Profil zu erreichen, will sich die RWU auf ihre Stärken konzentrieren. 

• In den bezeichneten Arbeitsplatzgebieten soll explizit keine Öffnung für Wohnen stattfin-
den. Damit wird die Verdrängung von ertragsschwächeren Arbeitsplatznutzungen ver-
mieden resp. werden die Voraussetzungen für deren Ansiedlung langfristig gesichert. 

• Der Ausgleich von Planungsvorteilen wird auf kantonaler Stufe mittels einer Revision 
des PBG geregelt. Die Region kann nicht eigenständig handeln. Der RWU-Vorstand wird 
sich im Rahmen der PBG-Revision für eine wirksame und angemessene Lösung einset-
zen. 

• Die Zwischennutzung von leer stehenden Arbeitsplatzgebieten ist ein möglicher Ansatz, 
wie er beispielsweise im Areal Lagerplatz im ehemaligen Sulzer-Areal angewendet wur-
de. Es fehlt jedoch eine gesetzliche Grundlage zur Einforderung einer Zwischennutzung, 
und die baurechtlichen Anforderungen sind ebenso hoch wie bei einer definitiven Nut-
zung. Der RWU-Vorstand ist bereit, Gemeinden und Grundeigentümer bei Zwischennut-
zungen beratend zu unterstützen (vgl. Kapitel 2.4.3). 
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2 Siedlung 

2.1 – 1 Anpassung Siedlungsgebiet 
Verschiedene Einwender beantragen eine Anpassung des Siedlungsgebietes. 

Das Siedlungsgebiet wird abschliessend im kantonalen Siedlungsplan durch den Kantonsrat 
festgelegt. Dabei werden Weiler nicht in der Karte dargestellt.  

Die meisten Anliegen wurden vom RWU-Vorstand bereits im Rahmen der Erabeitung des 
kantonalen Richtplans vorgebracht. Der RWU-Vorstand wird sich zur gegebenen Zeit beim 
Kanton für die gezielte Anpassung des Siedlungsgebietes einsetzen. Da der kantonale 
Richtplan erst kürzlich durch den Bund genehmigt wurde, haben aufgrund der nicht geänder-
ten Ausgangslage und angesichts der Planbeständigkeit Änderungsanträge zur Zeit wenig 
Aussicht auf Erfolg. Prioritär setzt sich die RWU für die Einzonung von Flächen innerhalb des 
Siedlungsgebietes ein. Voraussetzung dafür ist insbesondere die Umsetzung des 80/20-
Prinzips mit Augenmass und die Umsetzung der Kulturlandinitiative. 

2.1 – 2 Verweis auf Vision und Nutzungsdichte 
Der Kanton beantragt im Zusammenhang mit den Veränderungs- und Verdichtungsstrate-
gien ausdrücklich, auf die Vision der Gesamtentwicklung (Pt. 1.2) und die entsprechend an-
gestrebten Nutzungsdichten zu verweisen. Es soll aufgezeigt werden, welche Strukturverän-
derungen mit welchen anvisierten Nutzungsdichten begründet sind. 

Basis der Kapitel 2.–6. des regionalen Richtplans ist das RegioROK (Kapitel 1.). Ein speziel-
ler Verweis ist daher nicht erforderlich. Die anvisierten Strukturveränderungen ergeben sich 
ebenfalls aus dem RegioROK und dem Zukunftsbild und müssen auf Gemeindeebene ver-
tieft werden. Die Verknüpfung mit der Nutzungsdichte als statistische Grösse resp. Zielgrös-
se erfolgt im Kapitel 2.6 (vgl. Bemerkungen zum Antrag 1.2 – 2). 

2.1 – 3 Qualitative Steuerung Wohnungsangebot sowie Gewerbe- und 
 Dienstleistungsbetriebe 
Zwei Einwender beantragen, dass die Gemeinden zu verpflichten sind, in ihren Ortsplanun-
gen geeignete Strategien zu entwickeln und Massnahmen umzusetzen, die zur Sicherstel-
lung eines Wohnraumangebots für alle Bedürfnisse führen. Insbesondere sollen das preis-
günstige, nicht gewinnorientierte, familienfreundliche und generationenübergreifende Woh-
nen sowie der altersgerechte Wohnungsbau (inkl. Langzeitpflege) gefördert werden. Für sol-
che Nutzungen sollen mittelfristig 30% der noch vorhandenen Baulandreserven reserviert 
werden. 

Weiter sind nachhaltige Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe zu fördern. 

Im RegioROK ist das Anliegen einer demografisch ausgewogenen Bevölkerungsstruktur und 
der Förderung von Arbeitsplätzen umschrieben. Die Rechtsgrundlage für eine Verpflichtung 
der Gemeinden zur Umsetzung derartiger Massnahmen fehlt und wird auch nicht angestrebt 
(Gemeindeautonomie). Mit dem § 49b PBG steht den Gemeinden seit 2014 eine Rechts-
grundlage zur Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus zur Verfügung. Die zugehörige 
Verordnung ist allerdings noch ausstehend. Weiter kann im Rahmen von Sondernutzungs-
planungen Einfluss auf das konkrete Wohnraumangebot genommen werden. 
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2.1 – 4 Aktive Bodenpolitik 
Ein Einwender beantragt, dass die Gemeinden zu einer aktiven Bodenpolitik (mehr Boden-
besitz, kein Verkauf von Gemeindeland, Baurechte an gemeinnützige WohnbauträgerInnen) 
und zu einem kostenbewussten und ökologischen Bauen anzuhalten sind. Zudem ist ein 
Vorkaufsrecht der Gemeinden für kantonale Grundstücke und Immobilien anzustreben. 

Im RegioROK ist das Anliegen einer aktiven Bodenpolitik – namentlich bezüglich der Ar-
beitsplatzgebiete – umschrieben. Die RWU ist gemäss RegioROK an einer sowohl sozial als 
auch demografisch ausgewogenen Bevölkerungsstruktur interessiert. Dieses Anliegen ist mit 
raumplanerischen Mitteln jedoch nur beschränkt beeinflussbar, zum Beispiel mit einer aus-
gewogenen Mischung von unterschiedlichen Wohnzonentypen. 

2.1 – 5 Verzicht auf Mindestausnützung 
Ein Einwender beantragt, auf die Festlegung einer Mindestausnützung in den Dichtestufen 
"hoch" und "sehr hoch" zu verzichten. 

Die Festlegung einer Mindestausnützung gemäss § 49 Abs. 2 PBG ist aus raumplanerischen 
Gründen wichtig, weil dadurch der haushälterische Umgang mit dem Boden sichergestellt 
wird. Die Mindestausnützung ist nur in der Dichtestufe "hoch" und "sehr hoch" zwingend. 
Den Prozentsatz der Mindestausnützung kann die Gemeinde in der Bau- und Zonenordnung 
eigenständig festlegen. 

2.3 – 6 Verzicht auf schutzwürdige Ortsbilder Kirch-Dinhard und Eschlikon 
Ein Einwender beantragt, das schutzwürdige Ortsbild Kirch-Dinhard und das schutzwürdige 
Ortsbild Eschlikon aus dem regionalen Richtplan zu streichen. 

Das Ortsbild Kirch-Dinhard hat klar eine überkommunale Bedeutung (Eintrag im ISOS, Bun-
desinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung) und wird 
daher als regionales Ortsbild bezeichnet. Die Festlegungen für das Ortsbild Eschlikon sind 
aus Sicht der RWU auf kommunaler Stufe genügend, um das Ziel des Schutzes zu erfüllen, 
weshalb auf einen Eintrag im regionalen Richtplan verzichtet wird. Der Kanton besteht je-
doch auf der Aufnahme des Ortsbilds Eschlikon in den regionalen Richtplan. 

2.3 – 7 Aufnahme Schloss Turbenthal 
Ein Einwender beantragt, das Schlossensemble Turbenthal in das Inventar der schutzwürdi-
gen Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung aufzunehmen. 

Das Schlossensemble ist ein überkommunales Denkmalschutzobjekt (Inventar). Der Dorfteil 
von Turbenthal hat jedoch nicht die Bedeutung eines überkommunalen Ortsbildes. 

2.4 – 8 Verzicht auf  Arbeitsplatzgebiet Rieter Winterthur 
Mehrere Einwender beantragen, das Arbeitsplatzgebiet Rieter respektive Teile davon nicht 
mehr als Arbeitsplatzgebiet zu bezeichnen. Das Gebiet soll entweder als Zentrumsgebiet 
oder Siedlungsgebiet ohne Nutzungsvorgabe bezeichnet und der Veränderungs- und Ver-
dichtungsstrategie "Weiterentwicklung/Neustrukturierung prüfen" (Kapitel 2.1) zugewiesen 
werden. 

Eine allfällige Öffnung des heutigen Arbeitsplatzgebietes muss auf einer vertieften Analyse 
und konzeptionellen Vorstellungen für die Weiterentwicklung/Neustrukturierung basieren. Die 
Beurteilung der Anpassung der regionalen Festlegungen muss deshalb später erfolgen. 
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2.4 – 9 Keine Weiterentwicklung Gebiete Groswies in Ellikon an der Thur 
Ein Einwender beantragt, auf eine Weiterentwicklung des Gebietes Groswies in Ellikon an 
der Thur zu verzichten. Die Anbindung ans übergeordnete Strassennetz ist nicht optimal. 

Das Arbeitsplatzgebiet liegt innerhalb des im kantonalen Richtplan ausgeschiedenen Sied-
lungsgebietes. Aus regionaler Sicht ist die Ansiedlung weiterer Betriebe vordringlich, wes-
halb auf eine Ausscheidung eines Arbeitsplatzgebietes nicht verzichtet wird, zumal eine 
Wohnnutzung an dieser Lage nicht sinnvoll ist. Das Gebiet ist über die regionalen Staats-
strassen hinreichend erschlossen. 

2.4 – 10 Betriebserweiterung Firma Kellermann 
Ein Einwender beantragt, für die Betriebserweiterung der Firma Kellermann in Ellikon an der 
Thur die erforderliche Fläche zu bezeichnen. 

Die Schaffung neuer Arbeitsplatznutzungen wird sehr begrüsst. Die RWU bezeichnet jedoch 
keine Intensivlandwirtschaftsgebiete. Allfällige Vorhaben mit grösseren raumplanerischen 
Auswirkungen wie Gewächshäuser sind mittels eines Gestaltungsplans zu ermöglichen. 

2.4 – 11 MIV-Erschliessung der Gebiete für stark verkehrserzeugende Nut
 zungen in der Stadt Winterthur 
Ein Einwender beantragt, dass die Weiterentwicklung der Gebiete für stark verkehrs-
erzeugende Nutzungen (SVN) in der Stadt Winterthur (Grüzefeld, Rosenberg, Stadtmitte und 
Töss-Auwiesen/Steig) ohne Ausbau der MIV-Kapazitäten erfolgen muss. Die Reduktion des 
MIV (motorisierter Individualverkehr) in diesen Gebieten muss grosse Priorität haben, und 
die hohe Anzahl Abstellplätze für Personenwagen und die hohe MIV-Fahrtenzahl müssen 
kurz- bis mittelfristig reduziert werden. 

Es ist kein Ausbau der Verkehrskapazität für den MIV vorgesehen, da das Strassennetz 
nicht erweitert wird. Die Regelung der Parkplatzzahl und allenfalls der Fahrten (Fahrtenmo-
dell oder Mobilitätskonzepte) liegt in der Kompetenz der Stadt Winterthur und erfolgt im 
Rahmen der Baubewilligungsverfahren. Dabei sind die kantonalen Vorgaben zu beachten. 

2.4 – 12 Fachmärkte im Arbeitsplatzgebiet Vogelsang Effretikon 
Ein Einwender beantragt, im Arbeitsplatzgebiet Vogelsang Effretikon auch Fachmärkte (ab-
gestimmt auf Verkehrskapazität) zuzulassen. 

Die Fachmärkte sollen auf Lagen beschränkt werden, die sehr gut mit dem MIV respektive 
mit dem ÖV erschlossen sind. Ein höheres Verkehrsaufkommen führt zu einer unerwünsch-
ten Mehrbelastung im Zentrum von Effretikon. Zudem sollen zur Stärkung des Zentrums von 
Effretikon die Einkaufsnutzungen auf das Zentrumsgebiet konzentriert werden. 

2.4 – 13 Dienstleistungen im Arbeitsplatzgebiet Effretikon-Riet 
Ein Einwender beantragt, im Arbeitsplatzgebiet Effretikon-Riet sekundär auch Dienstleistung 
zuzulassen. 

Im kantonalen Richtplan ist für dieses neue Arbeitsplatzgebiet der Ausschluss von verkehrs-
intensiven Einrichtungen, Wohnnutzungen und Dienstleistungen festgelegt. Eine weiterge-
hende Öffnung im regionalen Richtplan würde der übergeordneten Festlegung widerspre-
chen. Dienstleistungsnutzungen, die eng mit den Produktionsbetrieben zusammenhängen, 
sind jedoch zulässig (vgl. Entwicklungskonzept Arbeitsplatzgebiet Wiesendangen). 
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2.4 – 14 Fachmärkte im Zentrum Effretikon 
Ein Einwender beantragt, im Stadtzentrum Effretikon (westlich Bahnhof) auch Fachmärkte 
zuzulassen. 

Dieses Gebiet ist ein Zentrumsgebiet, in welchem solche Nutzungen, soweit es sich nicht um 
stark verkehrserzeugende Nutzungen handelt, zulässig sind. Fachmärkte mit einem hohen 
Verkehrsaufkommen führen zu einer unerwünschten Mehrbelastung im Zentrum von Effre-
tikon. 

2.4 – 15 Arbeitsplatzgebiet Fridtal-Süd Turbenthal 
Ein Einwender beantragt, das Gebiet Fridtal-Süd nicht als ausschliessliches Arbeits-
platzgebiet zu bezeichnen. 

Die Arbeitsplatzgebiete müssen gestützt auf das RegioROK den reinen Arbeitsplatznutzun-
gen vorbehalten bleiben. Eine volltändige oder auch nur teilweise Öffnung führt zu einer un-
erwünschten Reduktion der Arbeitsplatzkapazitäten in den Gewerbe- und Industriezonen. 

2.4 – 16 Zusätzliche Arbeitsplatzgebiete in der Stadt Winterthur 
Ein Einwender beantragt, die Gebiete Winterthur Zentrum-Altstadt (Waren und Dienstleis-
tungen des täglichen Bedarfs) und Winterthur Wülflingen-Taggenberg (beim Autobahnan-
schluss) als Arbeitsplatzgebiet zu bezeichnen. 

Als regionale Arbeitsplatzgebiete werden Gebiete mit einer reinen Arbeitsplatznutzung be-
zeichnet. Das Stadtzentrum von Winterthur ist ein Zentrumsgebiet, in welchem eine 
Mischnutzung anzustreben ist. Das Gebiet Wülflingen-Taggenberg hat aus der Sicht der 
RWU keine regionale Bedeutung. Es liegt im Ermessen der Stadt Winterthur, eine entspre-
chende Zonierung (reine Arbeitsplatzzone) festzulegen. 

2.5 – 17 Dichtestufen 
Mehrere Einwender beantragen eine Reduktion der Gebiete mit hoher baulicher Dichte. Die 
Festlegungen zu den baulichen Dichten sind zudem flexibler zu wählen. 

Die betroffenen Gebiete liegen bahnhofsnah und sollen langfristig aus raumplanerischer 
Sicht verdichtet werden. Bezüglich des Zeitpunkts wird den Gemeinden ein grosser Spiel-
raum eingeräumt. 

Die Gemeinden können die kantonalen und regionalen Festlegungen in den kommunalen 
Planungen weiter spezifizieren. Mittels einer fundierten Ortsanalyse und Machbarkeitsstu-
dien ist es den Gemeinden möglich, moderate Abweichungen auch zu den Vorgaben in den 
kantonalen und regionalen Richtplänen festzulegen. Die eigentümerverbindliche Planung 
wird in der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde festgelegt, und es kann eine langfristige 
Etappierung der Anpassung der Dichten erfolgen. 

2.5 – 18 Sicherstellung Freiraumqualität 
Ein Einwender beantragt, einen Grundsatz in den regionalen Richtplan aufzunehmen, der 
bestimmt, dass in verdichteten Zonen ein spezielles Augenmerk auf ausreichenden und ar-
chitektonisch ansprechenden öffentlichen Freiraum gerichtet werden muss. 

Im RegioROK (vgl. dazu Auszug im Kapitel 1.3 im regionalen Richtplan) sind sowohl die 
Zielsetzung als auch die Massnahmen der Gemeinden umschrieben: beispielsweise Gestal-
tungsplan-Pflicht für sensible Bereiche prüfen, Erholungsräume innerhalb der Siedlung si-
chern und entwickeln, Freiraumkonzepte für die ganz Gemeinde erarbeiten und umsetzen. 
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2.6 – 19 Zusätzliche Durchgangs- und Standplätze für Fahrende 
Zwei Einwender beantragen, zusätzliche Durchgangsplätze sowie weitere Standplätze zu 
bezeichnen. 

Die RWU hat die Vorgaben des kantonalen Richtplans umgesetzt. Im Rahmen der Kleinregi-
onen-Konferenzen wurden die Gemeinden angefragt, ob die Möglichkeit für weitere Durch-
gangs- und Standplätze für Fahrende bestehen, es konnten jedoch ausser dem Durch-
gangsplatz Eselriet Effretikon keine weiteren Standorte festgelegt werden. 
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3 Landschaft 

3.1 – 1 Erarbeitung Vernetzungs-, Landschaftsentwicklungs- und Freiraum
 konzepte 
Ein Einwender beantragt, dass die Gemeinden aufgefordert werden, in geeigneten Räumen 
– vorzugsweise im Gemeindeverbund – je nach Ausgangslage Vernetzungs-, Landschafts-
entwicklungs- und Freiraumkonzepte zu erarbeiten. 

Es wird den Gemeinden offen gelassen, ob und in welcher Form sie Planungen zur Land-
schaft und zum Freiraum durchführen. Der Text wird jedoch soweit angepasst, dass die Ge-
meinden aufgefordert werden, sich solchen Planungen zu widmen. 

3.2 – 2 Streichung kleinregionale Erholungsgebiete 
Der Kanton beantragt, alle kleinregionalen Erholungsgebiete zu streichen, da diese nur 
kommunale Bedeutung aufweisen. 

Die bezeichneten kleinregionalen Erholungsgebiete haben eine über die Gemeindegrenze 
hinausgehende Bedeutung (beispielsweise Badeanstalten, Pferdesportanlagen etc.) und be-
dürfen einer planungsrechtlichen Festlegung, da sie sich ausserhalb des Siedlungsgebietes 
befinden. Die Bezeichnung im regionalen Richtplan ist aus Sicht der RWU als Standortsiche-
rung deshalb sach- und stufengerecht. Der Kanton besteht jedoch auf deren Streichung.  

3.2 – 3 Streichung Reitsportzentren 
Der Kanton beantragt, die als regional bezeichneten Reitsportzentren zu streichen. 

Gemäss kantonalem Richtplan sind im regionalen Richtplan Erholungsgebiete von regionaler 
Bedeutung wie Reitsportzentren zur planungsrechtlichen Festlegung zu bezeichnen. Eine 
klare Definition von Reitsportzentren gibt es jedoch nicht. Bei den bezeichneten Reitsport-
zentren handelt es sich aus Sicht der RWU um grössere Anlagen von mindestens regionaler 
Bedeutung, für deren weiteren Ausbau eine planerische Sicherung erwünscht ist. Der Kanton 
besteht jedoch auf deren Streichung. 

3.2 – 4 Aufnahme zusätzliches Erholungsgebiet 
Ein Einwender beantragt, das Areal Bruderhaus mit dem Wildtierpark aufzunehmen. 

Das Erholungsgebiet Areal Bruderhaus ist von überregionaler Bedeutung und daher im kan-
tonalen Richtplan festgelegt. Eine (zusätzliche) Bezeichnung im regionalen Richtplan ist 
nicht möglich und auch nicht zweckmässig. 

3.4 – 5 Verzicht Darstellung Schutzgebiete im Wald 
Der Kanton beantragt, die Schutzgebiete im Wald nicht darzustellen und aus der Tabelle zu 
streichen. 

Der Wald ist im regionalen Richtplan nur als Information dargestellt. Die Schutzgebiete hin-
gegen werden im regionalen Richtplan festgesetzt. Die Bezeichnung deren genauen Abgren-
zungen ist daher auch im Wald von Bedeutung. Der Verzicht auf eine Darstellung der 
Schutzgebiete im Wald würde einer falschen Systematik entsprechen. 

  



Regionaler Richtplan Winterthur und Umgebung – Erläuterungsbericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen Seite 17 

3.4 – 6 Bezeichnung zusätzliche Naturschutzgebiete 
Ein Einwender beantragt, die Gebiete Königstal, Gartentobel und Giessen in Zell als zusätz-
liche Naturschutzgebiete aufzunehmen. Ein Einwender beantragt, das Schutzgebiet im Nor-
den des Bichelsees zu erweitern.   

Die Bezeichnung dieser Täler als Naturschutzgebiete sowie eine Erweiterung des Schutzge-
biets Bichelsee wurden weder vom Kanton (ALN, Amt für Landschaft und Natur) noch von 
den jeweiligen Gemeinden weder im Rahmen der Anhörung noch während der öffentlichen 
Auflage eingebracht. Diese Gebiete haben daher keinen regionalen Stellenwert und sind al-
lenfalls auf kommunaler Stufe als Naturschutzgebiet zu bezeichnen. Das Gebiet nördlich des 
Bichelsees befindet sich zudem mehrheitlich im Kanton Thurgau. 

3.5 – 7 Erhöhung Schutz für Auengebiet 
Ein Einwender beantragt, dem Auengebiet westlich der Brücke Altikon–Neunforn einen hö-
heren Schutz zukommen zu lassen. 

Das Gebiet liegt innerhalb des BLN-Perimeters (Bundesinventar der Landschaften und Na-
turdenkmäler von nationaler Bedeutung) "Glaziallandschaft zwischen Thur und Rhein mit 
Nussbaumer Seen und Andelfinger Seenplatte" und ist als kantonales Landschaftsförde-
rungsgebiet bezeichnet. Weiter ist es im kantonalen Richtplan als Vorranggebiet für eine na-
turnahe und ästhetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewässer ausgeschieden. Weiter-
gehende Festlegungen auf regionaler Stufe sind nicht erforderlich. 

3.7 – 8 Streichung Landschaftsverbindungen 
Der Kanton beantragt, die Landschaftsverbindungen Nr. 20 Seuzach, Nr. 21 Winterthur und 
Nr. 22 Winterthur/Wiesendangen zu streichen. 

Die Landschaftsverbindungen sind zentrale Elemente der Landschaftsvernetzung. Ohne die-
se spezifischen Landschaftsverbindungen lässt sich die bezeichnete Landschaftsvernetzung 
aus Sicht der RWU nicht umsetzen. Die RWU geht daher davon aus, dass sich der Kanton 
beim Bund für eine Umsetzung einsetzt resp. die Massnahmen in den kantonalen Richtplan 
aufnimmt, auch wenn er auf einer Streichung im regionalen Richtplan besteht. 

3.8 – 9 Bezeichnung Landwirtschaftsgebiet um Gotzenwil 
Ein Einwender beantragt, die Bereiche rund um die bestehenden Landwirtschaftsbetriebe in 
Gotzenwil als Landwirtschaftsgebiet zu bezeichnen. 

Das Gebiet ist im kantonalen Richtplan als Landwirtschaftsgebiet bezeichnet und mit einem 
kantonalen Freihaltegebiet überlagert. Die Region formuliert, dass der Kanton im Nahbereich 
der Siedlung Landwirtschaftsgebiet bezeichnen kann. Dies im Sinne einer weitergehenden 
Differenzierung zu den Vorgaben im grobmassstäblichen kantonalen Richtplan (Massnahme 
als Annahme). 

3.9 – 10 Verlängerung Revitalisierungsabschnitt 
Ein Einwender beantragt, die Revitalisierung der Töss auf der gesamten Länge festzusetzen. 

Die Revitalisierung der Töss auf der gesamten Länge ist anzustreben. Im regionalen Richt-
plan sind jedoch nur diejenigen Abschnitte bezeichnet, welche in den nächsten 20 Jahren 
prioritär revitalisiert werden sollen (analog kantonale Revitalisierungsplanung). 
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3.10 – 11 Aufnahme Hochwasserrückhaltebecken 
Ein Einwender beantragt, das Hochwasserrückhaltebecken am Kefikerbach zwischen Gun-
detswil und Menzengrüt auf dem Grundstück BE1213 (Chrummwisen) im Richtplan zu er-
gänzen. 

Dieses Becken hat weder kantonale noch regionale Bedeutung und wird daher nicht im regi-
onalen Richtplan bezeichnet. 

3.10 – 12 Ergänzung Wirkung 
Ein Einwender beantragt eine Ergänzung des Richtplantextes um Erläuterungen betreffend 
Störfallrisiken. 

Der regionale Richtplan enthält generell keine erläuternden Elemente. Der Kanton besteht 
jedoch auf der Aufnahme der Erläuterungen.  
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4 Verkehr 

4.1 – 1 Bezug zur Nutzungsdichte 
Der Kanton beantragt, dass ausdrücklich darzulegen ist, inwiefern die Gesamtstrategie die 
Erreichung der in der Vision der Gesamtentwicklung (Kapitel 1.2) gemäss RegioROK anvi-
sierten Nutzungsdichten unterstützt. 

Das RegioROK legt dar, wie die Dichte (primär die bauliche Dichte) regionsweit gewählt wird, 
damit eine optimale Verkehrserschliessung erfolgen kann resp. die bestehende ÖV-Er-
schliessung optimal genutzt wird. Diese Vision wird im regionalen Richtplan umgesetzt. Eine 
weitere Darlegung ist nicht Sache des regionalen Richtplans.   

4.1 – 2 Bezeichnung Alltagsverkehr 
Ein Einwender beantragt, den Begriff "Alltagsverkehr" durch "Pendlerverkehr" zu ersetzen. 

Der neue Begriff Alltagsverkehr wird auch im kantonalen Richtplan verwendet und ist weiter 
gefasst als der Begriff Pendlerverkehr (inkl. Schüler- oder Einkaufsverkehr). 

4.1 – 3 Verfeinerung ÖV-System 
Ein Einwender beantragt, den ÖV anstatt in 2 Ebenen (regionales und städtisches System) 
in 3 Ebenen zu unterscheiden: städtisches System, Agglomerationssystem und ländliches 
System. 

Die ÖV-Konzeption wurde mit den ÖV-Beteiligten diskutiert und basiert auf den Vorgaben 
des Kantons. 

4.1 – 4 Angebotsdichte zur Verkehrsspitze 
Ein Einwender beantragt, dass ein auf die Verkehrsspitze zielender Ausbau im Kurzstre-
ckenbereich zurückhaltend erfolgen soll. 

Für die Träger des öffentlichen Verkehrs besteht eine gesetzliche Transportpflicht. 

4.1 – 5 Verzicht auf RVS-Anlagen 
Ein Einwender beantragt, auf die Anlagen der regionalen Verkehrssteuerung (RVS) zu ver-
zichten. 

Die RVS führt zu einer Gesamtoptimierung des Verkehrsflusses, namentlich mit dem Ziel ei-
nes effizienten öffentlichen Verkehrs. Eine gute Erreichbarkeit ist das gemeinsame Ziel der 
Region, d.h. auch die Stadt Winterthur hat kein Interesse, die Erreichbarkeit zu verschlech-
tern. Die RVS-Massnahmen sind bereits im Agglomerationsprogramm 1. Generation enthal-
ten und das Konzept einer Dosierung ist allgemein in urbanen Räumen anerkannt. Eine ge-
wisse "Bevorzugung" des Verkehrs innerhalb des Steuerungsperimeters kann nicht vermie-
den, jedoch mit einer restriktiven Parkplatzpolitik gemindert werden. Die Quellorte aus-
serhalb des Steuerungsperimeters (Stadt Winterthur) sind möglichst optimal, ausserhalb der 
Stadt Winterthur, an den öffentlichen Verkehr anzubinden (u.a. P+R-Anlagen). Die RWU 
setzt sich dafür ein, dass dem Thema des grossräumigen (regionalen) Umgehungsverkehrs 
die erforderliche Beachtung geschenkt wird. Beim Kanton wird eine Aufarbeitung der Ist-
Situation und der allfälligen Massnahmen resp. die Anpassung des RVS eingefordert. 
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4.1 – 6 Ergänzung RVS-Anlagen 
Mehrere Einwender beantragen, die Anlagen der regionalen Verkehrssteuerung (RVS) zu 
ergänzen resp. zu präzisieren. 

Die regionale Verkehrssteuerung (RVS) ist ein übergeordnetes Anliegen und ist im kantona-
len Richtplan festgelegt (kantonaler Richtplan, Seite 4.2–9). Im regionalen Richtplan sind die 
beschlossenen RVS-Anlagen lediglich als Information eingetragen. 

4.2 – 7 Bezeichnung von Busspuren 
Der Kanton beantragt, die zahlreichen, geplanten Busspuren und Knotenanpassungen in-
nerhalb der Stadt Winterthur mittels Karteneinträgen festzulegen. 

Im Sinne einer teilweisen Analyse hat der Kanton die Orte der Verlustzeiten für den Bus lo-
kalisiert. Die Massnahmen zur Buspriorisierung sind unter "ÖV-Hochleistungskorridor" als 
Gesamtpaket enthalten. Eine genaue Lokalisierung der allfällig erforderlichen Busspuren o-
der Knotenanpassungen ist in der jetzigen Phase schwer möglich und aus Sicht der RWU 
auch nicht stufengerecht. Der Kanton besteht jedoch auf einer Festlegung in der Richt-
plankarte.  

4.2 – 8 Netzdichte regionale Verbindungsstrassen 
Der Kanton beantragt, mit Ausnahme der Grüzefeldstrasse und der Unteren Briggerstrasse 
alle Strassen zu streichen, für die eine Aufklassierung als regionale Verbindungsstrasse ge-
wünscht ist. 

Es besteht weder im kantonalen Verkehrsplan noch im Strassengesetz resp. in den Zu-
gangsnormalien eine Umschreibung von Anforderungen an die Bezeichnung von regionalen 
Verbindungsstrassen. 

In der Norm SN 640 040b "Strassentypen" ist die verkehrsplanerische Funktion von "verbin-
den" wie folgt umschrieben: "Verbinden einzelner Siedlungen, Ortsteile und anderer ver-
kehrserzeugender Anlagen". Als Merkmale des Strassentyps Verbindungsstrasse, welcher 
der regionalen Stufe zugeordnet ist, ist das "Gewährleisten von untergeordneten Verbindun-
gen bei begrenzter Leistung und Geschwindigkeit" angegeben. 

Wie im Vorprüfungsbericht festgehalten, haben regionale Verbindungsstrassen die Aufgabe, 
Siedlungsgebiete innerhalb der Region zu verbinden, Infrastrukturen regionaler Bedeutung 
zu erschliessen und bedeutende Verbindungen sicherzustellen. Die von der RWU bezeich-
neten Abschnitte erfüllen diese Anforderungen. 

Aufgrund der Siedlungsstruktur ergibt sich eine höhere Netzdichte als in anderen Regionen. 
Die kantonsweiten Unterschiede in der Dichte sind aus der Sicht der RWU unproblematisch, 
auch das ÖV-Netz ist kantonsweit nicht gleich dicht. Damit erfolgt noch keine Ungleich-
behandlung der Regionen. Die Finanzierbarkeit ist auf dem fachtechnischen Hintergrund 
nicht relevant. Sofern erforderlich, sind die rechtlichen Grundlagen auf der Stufe Kanton an-
zupassen. 

4.2 – 9 Verzicht auf Aufklassierung von Strassen 
Mehrere Einwender beantragen, zahlreiche Strassenabschnitte nicht aufzuklassieren und die 
Beweggründe der Aufklassierung der Strassen in regionale Verbindungsstrassen darzule-
gen. 

Die Aufklassierung der bezeichneten Gemeindestrassen zu regionalen Verbindungsstrassen 
erfolgt aufgrund der Gesamtüberprüfung im Rahmen dieser Revisionsrunde. Die aufklassier-
ten Strassen haben eine regionale Bedeutung als Verbindungen zwischen den Gemeinden 
oder Ortsteilen. Auf einigen Abschnitten verkehren auch Busse, oder die Strassen führen zu 
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regionalen Parkierungsanlagen. Der Kanton unterstützt eine Aufklassierung in den meisten 
Fällen jedoch nicht.  

4.2 – 10 Keine Optimierung MIV 
Ein Einwender beantragt eine mutigere Zielvorgabe. Wo der Strassen-ÖV gefördert und be-
vorzugt werden soll, kann schwerlich zugleich der MIV optimiert werden. 

Mit der Optimierung ist keine Kapazitätserhöhung gemeint, sondern eine Erhöhung der Sta-
bilität des Gesamtsystems Strasse. Insgesamt muss ein Gleichgewicht zwischen der Förde-
rung des ÖV und der Bewältigung des MIV gefunden werden. Weiter müssen auch die Be-
dürfnisse des Fuss- und Veloverkehrs berücksichtigt werden (z.B. Querungen). 

4.2 – 11 Busbevorzugung auch in Agglomerationsgemeinden 
Ein Einwender beantragt, das Thema Busbevorzugung auf die Agglomerationsgemeinden 
auszudehnen und nicht zu einseitig auf die Stadt Winterthur zu fokussieren. 

Im Agglomerationsbereich sind heute keine Problemstellen (Verlustzeiten) bekannt. Bei künf-
tigen Strassenplanungen im Agglomerationsbereich ist der Problematik Rechnung zu tragen. 
Auf Festlegungen im regionalen Richtplan ist jedoch zurzeit zu verzichten. 

4.2 – 12 Aufnahme Spange A1/A7 
Ein Einwender beantragt, zur Entlastung der Innenstadt/Altstadt von Frauenfeld den Ausbau 
der Hochleistungsstrasse als kleinräumig optimierte Verbindung von A1 und A7 aufzuneh-
men. 

Die Festlegung von Hochleistungsstrassen muss im kantonalen Richtplan erfolgen. Als Basis 
für eine Beurteilung der Wirkung und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses müssten die Ver-
kehrsmengen abgeschätzt werden. Für die Gemeinde Wiesendangen ergibt die Spange 
A1/A7 keinen Mehrwert, es erfolgt damit eine weitere Landschaftszerschneidung. In einem 
ersten Schritt müsste auch eine Optimierung der heutigen Ausgestaltung der Staatsstrassen 
geprüft werden, damit die bestehende Verbindung über die beiden Halbanschlüsse attrakti-
ver wird. 

4.3 – 13 Anpassung Angebotsstandard 
Der Kanton beantragt, die Angebotsstandards in folgenden Gemeinden zu reduzieren: 
• Altikon, Dägerlen, Ellikon a. d. Thur, Lindau: 60 Minuten-Takt statt 30 Minuten-Takt 
• Wiesendangen (Bus): 30 Minuten-Takt statt 15 Minuten-Takt 
Ein Einwender beantragt eine Anpassung der Angebotsstandards: 
• Nr. 1 Altikon: 60-Minuten-Takt statt 30-Minuten-Takt. Als möglicher Umsteigepunkt ist 

u.a. Dinhard zu erwähnen 
• Nr. 3a Dägerlen: 60-Minuten-Takt statt 30-Minuten-Takt genügt für alle Ortsteile 
• Nr. 8 Elsau: Aufteilung in 2 Teilgebiete 
• Nr. 11 Hofstetten: 60-Minuten-Takt statt 30-Minuten-Takt, keine Erschliessung von Dick-

buch 
• Nr. 15c: Aesch, Hünikon, Riedt: Erschliessungsrichtung Winterthur und evtl. Hettlingen 

anstatt Wülflingen Nord 
• Nr. 18: Schlatt: Umsteigepunkt Räterschen anstatt Grüze 
Die ÖV-Konzeption wurde mit den ÖV-Beteiligten diskutiert und basiert auf den Vorgaben 
des Kantons. 
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In den betroffenen ländlichen Räumen ist ein 30-Minuten-Takt und im stadtnahen Wiesend-
angen ein 15-Minuten-Takt auch ausserhalb der Hauptverkehrszeit langfristig angemessen. 
Das Wachstum ist aufgrund der erheblichen inneren Reserven kaum steuerbar. Um die Mo-
dalsplitziele zu erreichen, muss die Taktdichte gegenüber heute langfristig erhöht werden. 
Massgebend bezüglich der Erschliessungsgüte und der Finanzierung ist die Angebots-
verordnung. Gegebenenfalls sind die rechtlichen Grundlagen anzupassen und damit zu ver-
hindern, dass die hochgesteckten Modalsplitziele verfehlt werden. 

4.3 – 14 Abstimmung auf Angebotsstrategie Stadtbus Winterthur 
Der Kanton beantragt, die Einträge innerhalb der Stadt Winterthur auf die Angebotsstrategie 
2020/2030 von Stadtbus Winterthur abzustimmen: 

• Streichung Einträge Nr. 6 (Verlängerung Töss–Steigmühle) und Nr. 10 (Oberwinterthur–
S-Bahnstation Wiesendangen) 

• Realisierungshorizont "mittelfristig" statt "kurzfristig" beim Eintrag Nr. 14 (Lindenplatz–
Langwiesen–Hardau–S-Bahnstation Winterthur Wülflingen) 

Der Eintrag Nr. 6 wird angepasst: Verlängerung Richtung geplante S-Bahnstation Töss-Süd 
(Försterhaus) statt Steigmühle. Gleichzeitig erfolgt die Aufnahme der S-Bahnstation Töss-
Süd als Umsteigehaltestelle. 

Der Eintrag Nr. 10 (Oberwinterthur–S-Bahnstation Wiesendangen) wird beibehalten, weil er 
im Hauptnetz 2030 enthalten ist. Die Option Wallrüti–Riethof wird nicht dargestellt, weil diese 
Option nicht als Trolleybuslinie betrieben würde. 

Der Realisierungshorizont "kurzfristig" beim Eintrag Nr. 14 erfolgt aufgrund der absehbaren 
Taktverbesserung auf der S-Bahnlinie Winterthur–Bülach. Eine verbesserte ÖV-Erschlies-
sung bringt zudem auch eine Entlastung auf der Wülflingerstrasse (weniger MIV). 

4.3 – 15 Angebotsstandard Tösstal 
Mehrere Einwender beantragen, in den Siedlungsgebieten Winterthur-Sennhof und Zell-
Rämismühle den Angebotsstandard 15-Minuten-Takt festzulegen. 

Im Tösstal erfolgt eine Differenzierung aufgrund der Grösse der Siedlungsgebiete, im Sinne 
einer Priorisierung. Obwohl im Jahr 2018 eine Taktverdichtung erfolgt, rechtfertigt sich eine 
langfristige Festlegung eines 15-Minuten-Taktes nicht. Im Rahmen der Fahrplanverfahren ist 
ein höherer Takt als der 30-Minuten-Takt trotzdem möglich. 

4.3 – 16 Erschliessung Sitzberg Turbenthal 
Ein Einwender beantragt die Erschliessung des Ortsteils Sitzberg durch den öffentlichen 
Verkehr. 

Die Erschliessung des Weilers Sitzberg rechtfertigt sich aufgrund der Siedlungsgrösse nicht. 

4.3 – 17 Streichung Haltestelle Winterthur Wülflingen-Nord 
Der Kanton beantragt die Streichung der Umsteigehaltestelle Winterthur Wülflingen-Nord. 

Die S-Bahnstation wird lediglich als Option im regionalen Richtplan erwähnt (dargestellt nur 
in der Themenkarte). Die Aufnahme der Station Winterthur Wülflingen-Nord ist ein Antrag der 
RWU an den Kanton. Das Gebiet Winterthur Wülflingen verfügt über einen vergleichsweise 
tiefen Modalsplitanteil ÖV und Neftenbach ist gemessen an der Einwohnerzahl nicht gut 
resp. nicht direkt an das S-Bahnnetz angeschlossen. Namentlich angesichts der ambitiösen 
Modalsplitziele des Kantons ist die Erstellung einer S-Bahnstation dringlich. Der Kanton be-
steht jedoch auf deren Streichung.  
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4.3 – 18 Keine Streichung Haltestelle Winterthur Reutlingen 
Ein Einwender beantragt, auf die geplante Aufhebung der S-Bahnstation Reutlingen zu ver-
zichten, damit Reutlingen weiterhin in wenigen Minuten via Hauptbahnhof Winterthur er-
reichbar ist. 

Im Rahmen der Optimierung des öffentlichen Verkehrs und mit Blick auf die hohen Kosten 
bei einem vergleichsweise geringen Nutzen der S-Bahnstation Reutlingen ist die Prüfung ei-
ner Umstellung auf eine Buserschliessung vertretbar. 

4.3 – 19 Erweiterung Umsteigehaltestellen 
Ein Einwender beantragt im Hinblick auf die Optimierung des regionalen Buskonzeptes die 
Bezeichnung von weiteren Umsteigehaltestellen (z.B. S-Bahnstationen Räterschen, Hettlin-
gen und Dinhard). 

Die bezeichneten Umsteigehaltestellen bilden lediglich den heutigen Zustand ab. Da aber 
noch nicht bekannt ist, ob und welche neuen Umsteigehaltestellen mit dem Buskonzept 2018 
erforderlich sind, wird auf eine Ergänzung zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet. 

4.3 – 20 Eintragung Buslinie Weisslingen - Fehraltorf 
Ein Einwender beantragt, die Buslinie von Weisslingen Richtung Fehraltorf in der Themen-
karte einzutragen. 

Die Konzentration auf eine Haupterschliessung ist die Vorgabe des Kantons. Im Rahmen der 
Beratungen mit dem Kanton wurde den Regionen die Bezeichnung von zwei Haupterschlies-
sungsrichtungen zugestanden. Die dritte Verbindung ist deshalb nur in der Tabelle erwähnt. 

4.3 – 21 Ergänzung diverse Buslinien 
Der Kanton beantragt, bei folgenden Buslinien die Haupterschliessungsrichtungen je Sied-
lungsgebiet zu definieren: 
• Elgg–Dickbuch–Schottikon 
• Thalheim Altikon–Dinhard–Rickenbach-Attikon 
• Weiler Gotzenwil und Eidberg 
Die Haupterschliessungsrichtungen werden gemeindeweise und bei Bedarf pro Ortsteil oder 
Weiler festgelegt. In der Themenkarte erfolgt die Darstellung schematisch mittels Pfeilen, 
und in der Tabelle erfolgen fallweise Spezifizierungen. Die ÖV-Konzeption wurde mit den 
ÖV-Beteiligten diskutiert und basiert auf den Vorgaben des Kantons. Für die Umsetzung im 
Rahmen der Fahrplanverfahren verbleibt ein erheblicher Spielraum. 

4.3 – 22 Verzicht auf Eintragung diverser Buslinien 
Ein Einwender beantragt, die Buslinie von Elgg über Dickbuch nach Elsau und die direkte 
Buslinie ab Schlatt ZH nach Grüze in der Themenkarte zu streichen. Zudem beantragt er, 
nicht im Richtplan festzusetzen, mit welchen konkreten Buslinien der Raum Däger-
len/Altikon/Dinhard künftig erschlossen wird. 

Die ÖV-Konzeption wurde mit den ÖV-Beteiligten diskutiert und basiert auf den Vorgaben 
des Kantons. Die RWU trägt die Pfeile für die Haupterschliessungsrichtung in der Karte nur 
schematisch ein, und diese Pfeile sind nicht als lagetreue "Buslinien" zu lesen. Für die Um-
setzung im Rahmen der Fahrplanverfahren verbleibt ein erheblicher Spielraum. 
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4.3 – 23 Verzicht auf Wendeschlaufe Brühleck 
Ein Einwender beantragt, auf die Festlegung einer Wendeschlaufe "Brühleck" zu verzichten, 
ein anderer Einwender beantragt, den Realisierungsraum mit "Raum Brühleck-Töss" weiter 
zu fassen und den Realisierungshorizont auf "mittelfristig" statt "kurzfristig" festzulegen. 

Für die Umsetzung einer Taktverdichtung in den Spitzenstunden im inneren Stadtgebiet sind 
die vier bezeichneten Wendeschlaufen erforderlich. Die technische Lösung im Raum Brühl-
eck ist anspruchsvoll. 

4.3 – 24 Sicherung Tramtrassee 
Ein Einwender beantragt, dass für die langfristige Umstellung auf einen Trambetrieb in der 
Stadt Winterthur der Raum für zukünftige Tramlinien definiert und die Linienführung im 
Richtplan eingetragen wird. 

Die Einführung eines Trambetriebes wurde bereits diskutiert und entsprechende politische 
Vorstösse werden unternommen. Für eine Festlegung im regionalen Richtplan fehlen jedoch 
zurzeit die erforderlichen Voraussetzungen resp. Beschlüsse. 

4.3 – 25 Aussagen Finanzierung ÖV 
Der Kanton beantragt, die Aussagen zu den Finanzierungspflichten zu relativieren. 

In der Einleitung werden die Aussagen zu den Finanzierungspflichten der Massnahmen von 
Bund und Kanton grundsätzlich relativiert (Annahmen und keine Festlegungen). Der Kanton 
besteht jedoch auf einer weiteren Relativierung resp. Streichung der entsprechenden Aussa-
gen.  

4.3 – 26 Bedürfnisse Fuss- und Veloverkehr 
Ein Einwender beantragt den Bedürfnissen des Fuss- und Veloverkehrs an den Knoten mit 
Busbevorzugung genügend Rechnung zu tragen. 

Im Kapitel "Öffentlicher Verkehr" stehen die Massnahmen zum öffentlichen Verkehr im Vor-
dergrund.  Eine Abwägung zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen muss im Rah-
men der Umsetzung erfolgen. 

4.4 – 27 Verkleinerung Fuss-/Wanderwegnetz 
Der Kanton beantragt, ausschliesslich und vollständig Wege ins Fuss- und Wanderwegnetz 
aufzunehmen welche: 

a)  im Wanderwegnetz der Zürcher Wanderwege enthalten  
 

und/oder 

b) im Planungsbericht "Hindernisfreie Wanderwege in der Region Winterthur und Umge-
bung" in den Objektblättern der geplanten hindernisfreien Wanderwege bezeichnet sind. 

Der Kanton beantragt, keine zusätzlichen Wegstrecken respektive Ergänzungen/Änderungen 
am Wanderwegnetz festzulegen (vorbehältlich der Teilrevisionen von 2014 und den Optimie-
rungen der Wanderwegrouten). 

Das bisherige Gesamtnetz von Wanderwegen und Fusswegen (im Siedlungsgebiet) trägt zur 
Förderung des Fussverkehrs bei, sowohl im Alltag wie auch in der Freizeit. Eine Beschrän-
kung auf den Aspekt Freizeit, und die damit verbundene Reduktion des heutigen Wegnetzes, 
wäre angesichts der anspruchsvollen Modalsplitziele nicht zweckmässig. 
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Sowohl auf Bundesstufe mit dem Fuss- und Wanderweggesetz als auch auf kantonaler Stufe 
mit dem Planungs- und Baugesetz (§ 30 PBG) sowie dem Strassengesetz (§ 1 StrG) sind 
sowohl die Fusswege (Alltag) als auch die Wanderwege (Freizeit) geregelt. Im regionalen 
Richtplan sind aus Sicht der RWU stufengerecht Wege beider Kategorien festzulegen. Der 
Kanton besteht jedoch auf einer Streichung der Fusswege, welche nicht im Wanderwegnetz 
bezeichnet sind.  

4.4 – 28 Ergänzung Massnahmen für Gemeinden 
Ein Einwender verlangt folgende Textergänzung: "Die Gemeinden erfassen systematisch alle 
wichtigen kommunalen Zielorte für Fuss- und Veloverkehr (Einkauf, Sport, Freizeit, Kultur) 
und stellen die optimale Erreichbarkeit sicher." 

Für den Langsamverkehr (Fussgänger und Velo) ist gemäss RegioROK ein sicheres, durch-
gehendes und ansprechend gestaltetes Wegnetz sicherzustellen. Es liegt in der Kompetenz 
der Gemeinden, wie sie das regionale Netz auf kommunaler Stufe ergänzen. 

4.4 – 29 Fusswege und Velowege im Bereich von Naturschutzgebieten 
Der Kanton beantragt, bei diversen Karteneinträgen aus der Sicht des Naturschutzes klarer 
darzustellen, welche Fusswege und Velowege bereits bestehen und welche neu geplant 
sind. Der Kanton beantragt den Vorbehalt aufzunehmen, dass die Linienführung hinsichtlich 
Auswirkungen auf die Schutzgebiete erst im Detailprojekt abschliessend beurteilt werden 
kann und eine Änderung der Routenführung möglich sein muss. 

Die Bezeichnung des Status geplant/bestehend ist mit den kantonalen Fachstellen abge-
sprochen und in der Vorprüfung sind keine diesbezüglichen Vorbehalte gemacht worden. Bei 
einem Ausbau von Anlagen ist im Einzelfall die Abwägung zwischen den verschiedenen As-
pekten vorzunehmen und fallweise sind sogar alternative Linienführungen zu erwägen (so-
weit diese im Anordnungsspielraum liegen). Der Kanton besteht jedoch auf einer Aufnahme 
eines entsprechenden Vorbehalts in den Richtplan. 

4.5 – 30 Streichung Nebenverbindung 
Der Kanton beantragt die Streichung der Nebenverbindung Brütten–Birchwil und Aesch–
Näfbach. 

Die Veloverbindung Brütten–Birchwil ist grenzübergreifend und gewährleistet den Anschluss 
an das Velonetz der Nachbarregion Glattal. Die Region hält an der Bezeichnung im regiona-
len Richtplan fest und geht davon aus, dass dieser Abschnitt im regionalen Richtplan Glattal 
ebenfalls festgesetzt wird. 

Die Veloverbindung Aesch–Näfbach entspricht dem kantonalen Velonetzplan vom 22. April 
2014. Zwecks Schulwegsicherung wird am Eintrag im regionalen Richtplan festgehalten. 

4.5 – 31 Anpassung Linienführung Veloroute 
Der Kanton beantragt die Linienführung gemäss der nationalen SchweizMobil-Route Nr. 5 im 
Bereich Tagelswangen anzupassen. 

Es besteht eine Unstimmigkeit zwischen dem kantonalen Richtplan und der SchweizMobil-
Route. Es muss eine entsprechende Anpassung des kantonalen Richtplans erfolgen. 
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4.5 – 32 Anpassung Objekt/Strecke Nr. 13 im Wangenerwald 
Der Kanton beantragt, die geplante Veloverkehr-Hauptverbindung (Objekt/Strecke Nr. 13) im 
Wangenerwald auf der bestehenden Strassenbreite und ohne Asphaltbelag zu realisieren 
(allenfalls Sperrung für den motorisierten Verkehr oder Verlegung via Bieten-
holz/Kindhausen). 

Die Massnahmen entsprechen der kantonalen Velonetzplanung vom 22. April 2014 (Ab-
schnitt 09-070). 

4.5 – 33 Ergänzung Beschreibung Mountainbikerouten 
Der Kanton beantragt eine Ergänzung der Beschreibung (Objekt Nr. 73): „Im Wald haben 
sich Mountainbikerouten an die bestehenden Strassen und Wege zu halten. Rückegassen 
und Trampelpfade im Wald gehören nicht dazu. Lokale Ausnahmen können in Absprache mit 
dem kantonalen Forstdienst unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplans Kanton Zü-
rich geprüft werden.“ 

Die detaillierte Beschreibung ist im regionalen Richtplan nicht stufengerecht. 

4.5 – 34 Ergänzung Massnahmen Veloschnellrouten 
Mehrere Einwender beantragen, die Signalisation der Veloschnellrouten als kurzfristige Mas-
snahme zu bezeichnen. 

Die detaillierte Beschreibung von Massnahmen ist im regionalen Richtplan nicht stufenge-
recht. Die zuständigen Stellen werden jedoch aufgefordert, die Signalisation – soweit ohne 
bauliche Ausbauten der Veloschnellroute umsetzbar – möglichst bald vorzunehmen. 

4.5 – 35 Priorisierung Veloschnellrouten 
Ein Einwender beantragt, den Ausbau des Velo(hochleistungs)netzes in Winterthur unver-
züglich anzugehen. 

Die Priorisierung der Umsetzung der Veloschnellrouten erfolgte anhand der finanziellen und 
personellen Ressourcen. 

4.7 – 36 Aufnahme von Parkplätzen 
Ein Einwender beantragt, folgende Parkplätze aufzunehmen: 
• Aussichtspunkt Wenzikon, 10 PP 
• Steig/Elgg Egger Waldhütte, 10 PP 

Die beiden Parkierungsanlagen haben von ihrer Funktion her keine regionale Bedeutung. 

4.7 – 37 Bezeichnung B+R-Anlagen für Velos 
Ein Einwender beantragt, ausschliessliche B+R-Anlagen mit einer eigenen Signatur zu be-
zeichnen. 

Die Darstellung entspricht den Vorgaben der Baudirektion (ARE). 
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4.7 – 38 Streichung Massnahmen Kanton und Park+Ride-Anlage Winterthur 
 Töss und Wülflingen-Nord 
Der Kanton beantragt folgende Streichungen: 

• Kapitel 4.7.3, Abschnitt Kanton: "Das ÖV-Angebot an den Haupt-Park+Ride-Anlagen 
wird optimal ausgestaltet (15-Minuten-Takt, Direktverbindungen nach Winterthur und Zü-
rich)." 

• Neu geplante Park+Ride-Anlagen in Winterthur Töss (Objekt Nr. 18) und beim Strickhof 
Wülflingen (Objekt Nr. 19) 

Ein Einwender beantragt, bei den geplanten Haltestellen Nr. 18 (Töss-Försterhaus) und Nr. 
19 (Wülflingen-Nord) auf den Bau von P+R-Plätzen zu verzichten. Ein Einwender beantragt 
zudem auch auf die Einträge für die Park-/Bike+Ride-Parkplätze zu verzichten. 

Die geplanten Haupt-Park+Ride-Anlagen haben eine wichtige Bedeutung für das Umsteigen 
vom Motorfahrzeugverkehr auf den öffentlichen Verkehr. Deshalb muss langfristig auch eine 
hohe Taktdichte bei diesen Haupt-Park+Ride-Anlagen angestrebt werden, nur so wird ein 
Umsteigen attraktiv. 

Auf den Eintrag der Park+Ride-Anlage Wülflingen-Nord bei der geplanten S-Bahnstation in 
der Karte soll aus Sicht der RWU nicht verzichtet werden, weil diese Anlage auch ohne Rea-
lisierung der S-Bahnstation Wülflingen-Nord zweckmässig ist. Der Kanton besteht jedoch auf 
einer Streichung der beiden Park+Ride-Anlagen.  

4.7 – 39 Förderung Publi-Bike 
Ein Einwender beantragt, dass an geeigneten Orten PubliBike (d.h. Velomietstationen) ge-
fördert werden. 

Die Voraussetzungen in der Region Winterthur und Umgebung  für einen erfolgreichen Be-
trieb von Velovermietungen sind nicht gegeben (geringe Touristendichte, hoher Anteil Privat-
velos) respektive sind regionale Festlegungen nicht angemessen. 

4.7 – 40 Festlegung Richtwert für P+R-Plätze 
Mehrere Einwender beantragen anstelle der konkreten Anzahl P+R-Plätze einen Richtwert 
festzulegen. 

Die Gemeinden haben sich im Rahmen der Richtplanrevision vertiefte Gedanken zur ange-
messenen Anzahl P+R-Plätze gemacht. Im Rahmen der Projektierung besteht ein entspre-
chender Handlungsspielraum aufgrund der dannzumaligen vertieften Bedarfsabschätzung. 

4.7 – 41 Freizeitparkplätze Brücke Kollbrunn, Weisslingen 
Der Kanton beantragt, die Parkplätze für den Freizeitverkehr in Weisslingen (Objekt Nr. F24) 
mit folgender Bemerkung zu ergänzen: „ohne Bewilligung, definitive Lage klären.“ 

Ein Einwender beantragt, beim Eintrag Nr. 24, Brücke Kollbrunn, Weisslingen die geplanten 
20 PP für den Freizeitverkehr zu streichen und stattdessen eine Bushaltestelle zu planen. 

Der Parkplatz wurde im Rahmen des Radwegprojektes Kollbrunn–Weisslingen durch den 
Kanton ausgebaut. Es wird davon ausgegangen, dass das kantonale Tiefbauamt damals die 
erforderlichen Bewilligungen eingeholt hat. Die Festlegung hat einen Anordnungsspielraum 
und ein spezieller Hinweis darauf ist nicht erforderlich. 

Da der Parkplatz, trotz der vorhandenen ÖV-Erschliessung, sehr gut genutzt wird, ist ein 
Ausbau angemessen. Eine zusätzliche Bushaltestelle im Nahbereich der S-Bahnstation und 
der Bushaltestelle Kollbrunn (400 m) ist nicht zweckmässig. 
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4.7 – 42 Verzicht auf zusätzliche Freizeitparkplätze Erholungsgebiet Eschen
 berg 
Ein Einwender beantragt, auf die Festlegung von zusätzlichen Parkplätzen im Erholungsge-
biet Eschenberg zu verzichten. 

Die Parkplätze sind eine langfristige Option, weshalb auf den Eintrag nicht verzichtet wird. 

4.7 – 43 Anpassung Begrifflichkeiten 
Ein Einwender beantragt, in den Titeln der Tabellen "Parkplätze" durch "Parkfelder" zu erset-
zen. 

Technisch ist der Begriff "Parkfelder" zwar korrekter, in den regionalen Richtplänen wird je-
doch der Begriff "Parkplätze" verwendet.  
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5 Ver- und Entsorgung 

5.2 – 1  Wasserversorgung in Notlagen und zu erschwinglichen Preisen 
Ein Einwender beantragt, die Ziele der Wasserversorgung wie folgt zu ergänzen: "Wasser 
steht jederzeit in genügender Menge und zu für alle erschwinglichen Konditionen zur Ver-
fügung. Die Wasserversorgung ist auch in Notlagen gewährleistet." 

Die gesetzlichen Vorschriften zur Trinkwasserversorgung sind bereits umfassend. Die Kos-
ten für Trinkwasser sind relativ gering, und die Tarife werden nach dem Verursacherprinzip 
erhoben. 

5.4 – 2  Streichung Energiepotenzial Neftenbach im kantonalen Richtplan 
Ein Einwender beantragt die Streichung der Aussage, wonach die Gemeinde Neftenbach 
13'000 MWh/a ungenutztes Potenzial an Energieholz zu aktivieren habe. 

Es handelt sich um eine kantonale Festlegung. Das Anliegen ist im Rahmen der nächsten 
Teilrevision des kantonalen Richtplans einzubringen. 

5.4 – 3  Ergänzung Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen und Fern- und Nahwär
 megebiete 
Ein Einwender beantragt, die Tabelle der Wärme-Kraft-Kopplungsanlage um weitere, in der 
Region bestehende WKK-Anlagen (z.B. in Kläranlagen / ARA BHKW, die auf der Karte ein-
gezeichnet sind) zu ergänzen. 

Ein Einwender beantragt die Auflistung der grösseren bestehenden und geplanten Fern- und 
Nahwärmegebiete (> 1 GWh pro Jahr Wärmeabsatz) in der Region (z.B. KVA-Fernwärme in 
Winterthur, ARA-Abwärme Energieverbund in Neftenbach, ARA-Abwärme Energieverbund in 
Grafstal, Holzschnitzelverbunde in den Gemeinden etc.). 

Ein Einwender beantragt die Aufnahme der Heizzentralen und Hauptleitungen mit entspre-
chender Visualisierung in einer neuen Themenkarte "Fernwärmeversorgung". 

Das Thema Energie wurde mit der kantonalen Fachstelle für Energie beraten, und es erfolg-
te eine Gesamtüberarbeitung auf die wesentlichen Aspekte von regionaler Bedeutung. Auf 
die Festlegung von rein kommunalen Anlagen wird verzichtet. 

5.4 – 4 Tabelle regionale Gasleitungen   
Ein Einwender beantragt, die regionalen Gasleitungen als Ergänzung zur Themenkarte in ei-
ner Tabelle aufzuführen. 

Im gesamten Richtplantext wird auf die Aufzählung bestehender Anlagen und Leitungen 
weitgehend verzichtet, und die Auflistungen beschränken sich auf geplante Anlagen. Anhand 
der Karte sind alle Anlagen lokalisierbar. 

5.4 – 5 Prioritätsgebiete in Themenkarte 
Ein Einwender beantragt die Visualisierung der Prioritätsgebiete für rohrleitungsgebundene 
Energieträger auf der Themenkarte Gasversorgung. 

Die Gebiete zur Versorgung mit Abwärme oder mit anderen rohrleitungsgebundenen Ener-
gieträgern wurden auf regionaler Stufe fachlich nicht beurteilt, und es erfolgt deshalb auch 
keine Übertragung auf die Themenkarte. Im Rahmen von konkreten Vorhaben soll die Of-
fenheit für lokale Anpassungen bestehen bleiben. 
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5.4 – 6 Streichung Gasleitung Neftenbach 
Ein Einwender beantragt, das bezeichnete Gasnetz in Neftenbach im Ortsteil Süd zu strei-
chen, da dieses nicht vorhanden sei. 

Das Gebiet für rohrleitungsgebundene Energieträger ist im kantonalen Richtplan festgelegt 
(Themenkarte auf Seite 5.4–12 kantonaler Richtplantext). Dies bedeutet, dass sich das Ge-
biet aus der Sicht des Kantons grundsätzlich für eine Erschliessung eignet. Im Industriege-
biet Tössallmend ist bereits ein Gasanschluss eines Industriebetriebes vorhanden. 

5.4 – 7 Ergänzung Ziele zum Thema Energie 
Ein Einwender beantragt, die Ziele zum Thema Energie wie folgt zu ergänzen: "Die Leitun-
gen und Anlagen sind sachgerecht zu unterhalten und zeitgerecht zu erneuern sowie bei 
Bedarf zu ergänzen." 

Die gesetzlichen Vorschriften zum Betrieb und Unterhalt der Leitungsnetze sind ausreichend. 

5.5 – 8 Ergänzung Massnahmen der Kommunikation 
Ein Einwender beantragt, die Massnahmen der Kommunikation wie folgt zu ergänzen: 
"Kommunikationsverbindungen stehen jederzeit in genügender Menge und zu für alle er-
schwinglichen Konditionen zur Verfügung. Die Kommunikationsinfrastruktur steht zentralen 
Diensten (z.B. Spitälern, Polizei, Feuerwehr, ÖV etc.) auch in Notlagen zur Verfügung. Die 
Leitungen und Anlagen sind sachgerecht zu unterhalten und zeitgerecht zu erneuern sowie 
bei Bedarf zu ergänzen..." 

Um eine zu starke Strahlenbelastung der Bevölkerung zu vermeiden, ist sicherzustellen, 
dass die Kommunikations-Grundversorgung kabelgebunden realisiert wird. 

Die Versorgungsicherheit mit Kommunikation ist ausreichend. Auf die Preisgestaltung und 
die Art der Übertragung kann nicht mit raumplanerischen Instrumenten Einfluss genommen 
werden. 

5.4 – 9 Ergänzung Sendeanlagen für Mobilfunk 
Ein Einwender beantragt, die Sendeanlagen für den Mobilfunk in der Liste zu ergänzen, bzw. 
zumindest in einer Karte geeignet nachzutragen. 

Im regionalen Richtplan werden lediglich Anlagen von regionaler Bedeutung festgelegt. Die 
Wirkung ist in erster Linie die Standort- oder Trasseesicherung. Eine Übersicht über die Sen-
deanlagen findet sich auf dem GIS-Browser des Kantons. 

5.6 – 10 Anpassung Abwasserleitungen 
Der Kanton beantragt, die Linienführungen von Kanal D und Kanal E entweder ausserhalb 
der überkommunalen Schutzgebiete vorzusehen oder im Richtplan mit einem Vorbehalt auf-
zunehmen, dass die Linienführung hinsichtlich Auswirkungen auf die Schutzgebiete erst im 
Detailprojekt abschliessend beurteilt werden können und eine entsprechende Änderung der 
Routenführung möglich sein muss. 

Die Linienführung wird soweit wie möglich entsprechend angepasst. Die Detailprojektierung 
ist jedoch nicht Aufgabe der regionalen Richtplanung und wird nicht explizit erwähnt. 
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5.7 – 11 Streichung Recyclingbetriebe ausserhalb Siedlungsgebiet 
Der Kanton beantragt, die im Richtplan bezeichneten bestehenden Recyclingbetriebe von 
regionaler Bedeutung ausserhalb des Siedlungsgebietes zu streichen, sofern die Festlegun-
gen nicht nach 2009 (Festsetzung Teilrevision kantonaler Richtplan, Versorgung, Entsor-
gung) bestätigt oder geändert wurden. Zudem sind die Betriebe innerhalb des Siedlungsge-
bietes, die bereits zonenkonform sind, nicht zu bezeichnen. 

Zu bezeichnen sind hingegen die Vergärungsanlagen mit einem Energiepotenzial von mehr 
als 5'000 MWh/a (vgl. kantonaler Richtplan Kap. 5.4.3). 

Bei den bestehenden Recyclingbetrieben handelt es sich um bewährte Standorte und Be-
triebe. Die Betriebe sollen neben der gesetzlichen Bestandesgarantie auch einen gewissen 
verbindlichen Entwicklungsspielraum erhalten. Die funktionierenden Betriebe müssen auf 
neue Bedürfnisse oder gesetzliche Vorschriften reagieren können. Eine Verlegung der be-
zeichneten Betriebe ist nur schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu verantworten. Der 
Bezeichnung im regionalen Richtplan stehen keine rechtlichen Gründe entgegen. Der Kan-
ton besteht jedoch auf einer Streichung der Betriebe innerhalb des Siedlungsgebiets. 

Nicht bezeichnet werden die Grüngutverwertungsanlagen, die ohne Richtplaneintrag bewilli-
gungsfähig sind (d.h. Verzicht auf die Aufnahme der Grüngutverwertungsanlage, Im Asp, 
Aesch/Neftenbach, z.Z. Martin Huber). 

Präzisiert wird die Bezeichnung des Standortes Riet Winterthur ("Vergärungsanlage" anstatt 
"Recyclingbetrieb") und es wird auch die Vergärungsanlage, Holgenbüelächerstrasse, Lindau 
(z.Z. Bio Gas Lindau) in den regionalen Richtplan aufgenommen. 
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6 Öffentliche Bauten und Anlagen 

6.1 – 1 Aufnahme Schützenhaus Hofstetten 
Ein Einwender beantragt, das Schützenhaus Hofstetten in den Plan der öffentlichen Bauten 
und Anlagen aufzunehmen. 

Die Schützenhäuser haben keine regionale Bedeutung. Sofern die Gemeinde diese Anlage 
raumplanerisch sichern will, beispielsweise um einen Ausbau oder eine Umnutzung sicher-
zustellen, ist diese im kommunalen Richtplan festzulegen. 

6.1 – 2  Streichung geplantes Polizeigebäude Winterthur 
Ein Einwender beantragt, das geplante Polizeigebäude Winterthur ohne zeitliche Priorisie-
rung "mittelfristig" im Plan der öffentlichen Bauten und Anlagen zu bezeichnen. 

Das geplante Polizeigebäude hat aufgrund seiner Grösse und Bedeutung eine regionale Be-
deutung. Im Sinne der Standortsicherung wird der Eintrag beibehalten. Gestützt auf einen 
negativen Standortentscheid durch die Stadt Winterthur, kann eine Streichung des Eintrags 
dannzumal vorgenommen werden. 




